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 Niederschrift der Anhörungsveranstaltung vom 15.05.2019 

 
N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Durchführung der Anhörungsveranstaltung zur 

Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
zum Bebauungsplan nach § 11 i.V.m. §13b BauGB 

- Raafstraße / Sanddornweg - 
 

 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung fand statt in der Zeit vom 13.05.2019 bis 13.06.2019 im Bezirksamt Kornelimünster / Wal-
heim mit einer Ausstellung der Planunterlagen und der darin dargestellten Planungsziele und den voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung. Am 15.05.2019 wurde von 18:00 bis 19:30 Uhr eine Anhörungsveranstaltung durchgeführt. 
 
Folgende Unterlagen waren ausgestellt:  
Geltungsbereich 
Luftbild 
Städtebauliches Konzept 
Rahmenkonzept  
Erläuterungsbericht 
 
Von der Verwaltung waren in der Anhörungsveranstaltung anwesend: 
Frau Wieneke Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen / Moderation 
Herr Müller Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen / Bauleitplanung 
Frau Hoffmann Fachbereich Umwelt / Umweltbereich 
 
Dazu geladen waren: 
Herr Schnuis Büro RaumPlan Aachen / Vorstellung der Konzeption  
Herr Inden Büro RaumPlan Aachen / Protokollführung 
Herr Malzahn G. Quadflieg GmbH / Vertreter des Vorhabenträgers 
 
Es waren 12 Bürgerinnen und Bürger erschienen. 
 
Um 18:00 Uhr eröffnete Frau Wieneke den Anhörungstermin und informierte die Anwesenden über den vorgesehenen Ab-
lauf des Abends. Die Bürger/innen wurden aufgefordert, nach der Vorstellung der Planung ihre Anregungen vorzubringen. 
 
Herr Müller erklärte den Anwesenden den Ablauf des Bebauungsplanverfahrens. Im Anschluss daran stellte Herr Schnuis 
anhand einer Präsentation das Rahmenkonzept, den städtebaulichen Entwurf, die Lage des Plangebietes sowie die zu 
Grunde liegenden übergeordneten Planungen vor.  
 
Hauptthema der Veranstaltung war das städtebauliche Konzept. Hierzu wurden seitens der Bürgerinnen und Bürger fol-
gende Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
 

 Die Bebauung rückt zu nah an das denkmalgeschützte Hofgebäude heran, diese würde das Grundstück der 
Hofanlage verschatten 

 Die westliche Bebauung rückt zu nah an die Bebauung des Lichtenbuscher Weges heran, damit werden die 
Grundstücke auch von Norden her einsehbar 
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 Im westlichen Bereich sollten keine Staffelgeschosse zugelassen werden, damit die Grundstücke des Lichtenbu-
scher Weges nicht eingesehen werden können, normale Satteldächer werden als verträglicher erachtet 

 Die Lage der westlichen Planstraße sollte so beibehalten werden, da eine Verlegung an die nördliche oder südliche 
Geltungsbereichsgrenze die anliegende Bebauung zu sehr beeinträchtigen würde 

 Der westliche Bereich sollte nicht bebaut werden, eine Bebauung Richtung Sportplatz wird als sinnvoller erachtet 
 Es wird angeregt, die künftige Bebauung an die Bebauung der Umgebung anzupassen, maximal zwei Vollge-

schosse zuzulassen und Satteldächer festzusetzen 
 Durch eine Bebauung des Areals fürchten die Bürgerinnen und Bürger eine Verschlechterung der Wohnqualität 
 Es wird angeregt, das Baugebiet entweder näher am Sportplatz zu verwirklichen oder in der Nähe des Friedhofes 
 Der östliche Teil des Konzeptes wird unkritisch gesehen 

 
Des Weiteren wurden seitens der Bürger folgende Themen angesprochen: 
 
Verkehr 

 Die westliche Planstraße mit Parkstreifen sowie der Fußweg beeinträchtigen die Privatsphäre des Hofgrundstückes 
enorm  

 
Umweltbelange 

 Die bestehende lineare Grünstruktur an der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze sollte erhalten bleiben 
 Es werden Sorgen über die Entwässerung geäußert, entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft eine 

Drainage, die beeinträchtigt werden könnte 
 Es wird die Befürchtung geäußert, dass die geplante Bebauung Bestandsbäumen westlich des Plangebietes zu 

viel Wasser entziehen werde  
 
Verschiedenes 

 Es wird ein bestehender Brunnen in der geplanten Grünfläche erwähnt, ob dieser noch existiert und in Betrieb ist, 
sei zu prüfen 

 Es wird gefragt, wann mit einer Realisierung zu rechnen ist 
 Es wird angeregt, erst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 855 vollständig zu bebauen, ehe ein neues Bau-

gebiet erschlossen wird 
 
Soweit möglich wurden bestehende Fragen, Kritikpunkte und Anregungen von Frau Hoffmann, Herrn Müller, Herrn Malzahn 
und Herrn Schnuis ausführlich beantwortet und aufgenommen. 
 
Abschließend wurden die Bürger/innen noch einmal darauf hingewiesen, dass weitere Anregungen dem Fachbereich Stadt-
entwicklung und Verkehrsanlagen innerhalb der nächsten Wochen zugeschickt werden können. 
Gegen 19:30 Uhr beendete Frau Wieneke den Anhörungstermin zur Bürgerinformation und dankte allen Anwesenden für 
das Interesse. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 
Zum Thema 1.1 Städtebauliches Konzept: 
Nach der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde das städtebauliche Konzept grundlegend überar-
beitet. 
 
Eine Bebauung auch des westlichen Bereichs ist sinnvoll und wird weiterhin verfolgt, da in Aachen ein anhaltend hoher Be-
darf von zusätzlichen Wohnbauflächen besteht und die vorliegende Fläche gegenüber anderer Flächen mehrere Standort-
vorteile bietet.  
 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden sowohl der notwendige Wohnflächenbe-
darf als auch die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale und neue Wohnbauflächenpotenziale ermittelt. Der ermittelte 
Flächenbedarf bis 2035 liegt bei 199,0 ha. Im Rahmen der Aufstellung hat eine umfangreiche Bewertung verschiedener Po-
tenzialflächen für die Ausweisung von Wohnbauflächen sowohl unter städtebaulichen als auch unter umweltrelevanten Kri-
terien stattgefunden. Insgesamt stellt der neu aufgestellte Flächennutzungsplan 117,3 ha weniger Wohnbauflächen dar als 
der vorhergehende Flächennutzungsplan 1980, demnach werden langfristig nur ca. 84 ha des Bedarfs gedeckt. Grund dafür 
sind unter anderem die Rücknahme von vorher ausgewiesenen Wohnbauflächen, die sich nach einer vertieften Umweltprü-
fung nicht für eine Wohnnutzung eignen, sowie die Rücknahme von Splittersiedlungen und eine Vermeidung bandartiger 
Entwicklungen entlang von Verkehrsachsen. 
 
Die Stadt Aachen verfolgt grundsätzlich das Ziel, einen möglichst großen Teil des Flächenbedarfs durch die Wiedernutzbar-
machung brachliegender und bereits versiegelter Flächen zu decken. Ein vollständiger Verzicht auf die Inanspruchnahme 
zusätzlicher Flächen ist jedoch nicht möglich, da entsprechende Flächen im notwendigen Umfang innerhalb des Aachener 
Stadtgebietes nicht vorhanden sind. Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und ist 
damit Teil der ausgewiesenen Flächenreserven von ca. 84 ha, die dem langfristigen Bedarf von 199 ha entgegenstehen. 
Alternativflächen mit in Summe erkennbar geringeren Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltbelange haben sich im 
Rahmen der Bewertungen nicht ergeben. 
 
Für die Inanspruchnahme der Plangebietsflächen gegenüber anderen Flächen im Stadtgebiet sprechen unter anderem die 
folgenden Vorteile: 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Lichtenbuscher Siedlungsraums und grenzt auf drei Seiten an bestehende Wohnnut-

zungen an. Es ist durch die umliegenden Nutzungen bereits stark anthropogen geprägt. Eine Inanspruchnahme ande-
rer Flächen innerhalb größerer zusammenhängender und gegebenenfalls raumbedeutsamer Grünzüge im Außenbe-
reich etc. kann damit vermieden werden. 

 Die Flächen sind durch die vorhandenen Straßen sowohl verkehrlich als auch technisch bereits teilweise erschlossen, 
so dass der Aufwand und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Erschließungsflächen geringer ist als auf 
anderen Flächen. 

 Durch die Lage innerhalb von Lichtenbusch besteht im Umfeld des Plangebietes eine gute Versorgungsinfrastruktur. 

 Auf der Fläche gibt es nur wenig Baumbestand, der sich überwiegend auf die Randbereiche beschränkt und zum größ-
ten Teil erhalten werden kann. Die Fläche bietet nur wenig Potenzial als Lebensraum für Tiere. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen an dieser Stelle als eher gering 
eingeschätzt und als vertretbar angesehen. Eine Inanspruchnahme anderer Flächen wäre gegebenenfalls mit größeren 
Auswirkungen verbunden. 

 Aufgrund der im Plangebiet vorliegenden Bodenverhältnisse und der häufigen Staunässe ist eine Bewirtschaftung der 
Fläche mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht möglich. Die Nutzbarkeit ist daher stark eingeschränkt. Hinzu kommt 
die eher geringe Flächengröße und die Lage innerhalb eines Wohngebietes. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen 
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an anderer Stelle wäre gegebenenfalls eine Inanspruchnahme von aus landwirtschaftlicher Sicht höherwertigen Flä-
chen verbunden. 

 
Bei einer Inanspruchnahme von Flächen im Bereich des Friedhofes, wie vom Einwender / der Einwenderin vorgeschlagen, 
würde in den Außenbereich und in den Landschaftsraum eingegriffen werden. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
verschiedenen Schutzgüter wären voraussichtlich wesentlich höher. Die Planung wird daher auch für den westlichen Teilbe-
reich beibehalten. 
 
Die Lage der westlichen Planstraße sowie die Abstände der Bebauung zum Hofgebäude haben sich im westlichen Teilbe-
reich nur geringfügig verändert und werden als ausreichend angesehen. Der Abstand wurde mit der Denkmalschutzbehörde 
bereits abgestimmt. 
 
Im östlichen Teilbereich wurde die Erschließungsstraße verändert und die Bebauung im südlichen Bereich um 90 Grad ge-
dreht. Dadurch rücken die Gebäude teilweise näher an die Hofanlage, gleichzeitig wird jedoch durch die Planung einer 
Wendeanlage, die auch als gestalteter Wohnhof dienen soll, eine Sichtachse vom Sanddornweg aus freigehalten und so die 
Hofanlage in ihrer Sonderstellung optisch betont. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus 
der Bebauung keine unzumutbaren Verschattungen des Hofgebäudes resultieren. 
 
Die Abstände zwischen der geplanten Bebauung entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze und der Bestandsbebauung 
am Lichtenbuscher Weg von ca. 10 m werden als ausreichend angesehen. Die geplante Wohnbebauung fügt sich in Hin-
blick auf die Grundstücks- und Gebäudegrößen in die angrenzende Bebauung am Lichtenbuscher Weg ein. Die gemäß 
Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. Es ist nicht von einer un-
verhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen, die das in Wohngebie-
ten allgemein zu duldende Maß übersteigt. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird für diese Reihenhäuser auf den Bereich 
angrenzend an die Gebäude beschränkt, um bauliche Anlagen direkt angrenzend an die Nachbargrundstücke zu verhin-
dern. 
 
Die Gebäudehöhen werden entlang der südlichen Plangebietsgrenze so begrenzt, dass maximal zwei Vollgeschosse mög-
lich sind. Entsprechend dem Vorschlag der Einwender*innen werden hier ausschließlich Satteldächer zugelassen, um die 
Einsehbarkeit der südlich angrenzenden Grundstücke zu begrenzen. Für Teilbereiche des Plangebietes werden statt Sattel-
dächern Flachdächer zugelassen, um innerhalb des Plangebietes eine abwechslungsreiche städtebauliche Struktur zu errei-
chen. Gleichzeitig können damit auf Grundstücken, die aufgrund ihrer Lage im wesentlichen Nordgärten haben, Dachterras-
sen angeboten werden. 
 
Zum Thema 1.2 Verkehr: 
Der unmittelbar an der Grenze zum Flurstück 798 (Hofgrundstück) vorgesehene Parkstreifen ist im Rahmen der Überarbei-
tung des städtebaulichen Konzeptes entfallen. Stattdessen wird zwischen Hofgrundstück und Planstraße ein Grünstreifen 
angelegt, mit dem die Einsehbarkeit des Hofgrundstücks reduziert werden kann. 
 
Zum Thema 1.3 Umweltbelange: 
Im Plangebiet sowie an den Rändern des Gebietes befindet sich vereinzelter Baumbestand. Im Plangebiet liegen 14 
Bäume, von denen im Rahmen der Planung 6 Bäume gefällt werden müssen, da Konflikte mit der geplanten Bebauung so-
wie Zufahrt in das Plangebiet bestehen. Von diesen 6 Bäumen unterliegt ein Baum der Baumschutzsatzung (Salweide, 
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Baum Nr. 2 im Baumbilanzplan, ein entsprechender Ausgleich ist notwendig. Weitere Informationen können dem Baumbi-
lanzplan entnommen werden. 
 
Weitere Bäume ragen von den Nachbargrundstücken mit ihren Kronentraufbereichen in das Plangebiet. Die Planung der 
Baukörper ist so erfolgt, dass kein Eingriff in die Kronentraufbereiche zuzüglich einer Schutzzone von ca. 1,50 m notwendig 
wird. Einzige Ausnahme ist die Buche mit der Nr. 29 im Baumbilanzplan, die wegen der Nähe zur Grundstückgrenze vo-
raussichtlich gefällt werden muss, um die östliche Zufahrt realisieren zu können. Sie fällt unter die Baumschutzsatzung und 
ist entsprechend zu kompensieren. 
 
Die entlang der südlichen Plangebietsgrenze verlaufende städtische Drainageleitung liegt außerhalb des Plangebietes auf 
den südlich angrenzenden Flächen, ein Eingriff in die Drainageleitung erfolgt nicht. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und 
liegt in einer leichten Hanglage. Aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse ist eine Versickerung innerhalb des Plange-
bietes und auch auf den Gartenflächen im näheren Umfeld nicht möglich. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der 
Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr lang-
sam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Rich-
tung Süden ab. Die städtische Drainageleitung dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers und wurde 
zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die städtische Drainageleitung gefasst 
werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der Entwässerungssituation im näheren 
Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Über den Bebauungsplan werden daher Trassen definiert, über die durch Kiespa-
ckungen entlang der nördlichen Grundstücksgrenzen bzw. im Bereich von versiegelten Flächen durch Transportleitungen 
weiterhin eine Ableitung des Wassers bis zur vorhandenen Drainageleitung im Süden sichergestellt werden kann. Negative 
Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Die Planung stellt sicher, dass entlang der westlichen Plangebietsgrenze kein Eingriff in die Kronentraufbereiche der zu er-
haltenden Bäume erfolgt, die in der Regel ähnlich groß sind wie der Wurzelbereich der Bäume, zuzüglich eines Abstandes 
von mindestens 1,50 m. Es ist daher davon auszugehen, dass den Bäumen weiterhin ausreichend Wasser zur Verfügung 
steht. Aufgrund der Hanglage des Plangebietes und der vorliegenden Bodenverhältnisse fließt das Wasser oberflächig über-
wiegend in Richtung Südosten ab. Mögliche Auswirkungen auf Bestandsbäume westlich des Plangebietes können daher 
nicht erkannt werden. 
 
Zum Thema 1.4 Verschiedenes: 
Ein Brunnen in der Fläche der geplanten Grünfläche konnte bisher nicht nachgewiesen werden. 
 
Über die Dauer des Bebauungsplanverfahrens und zur anschließenden Bauzeit kann derzeit noch keine verbindliche Aus-
sage getroffen werden, da dies von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und das Wohngebiet voraussichtlich auch 
abschnittsweise realisiert wird. 
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Das Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 855 erst vollständig zu bebauen und dann erst das neue Baugebiet zu erschlie-
ßen ist zwar sinnvoll, jedoch hat die Stadt keinen Einfluss auf die verschiedenen Grundstückseigentümer, ob und wann sie 
ihre Grundstücke im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 855 bebauen. Aufgrund der fortschreitenden Bebauung ist abzuse-
hen, dass das Baugebiet zeitnah vollständig bebaut sein wird. Zudem ist der Bedarf nach Baugrundstücken innerhalb Lich-
tenbuschs und des Aachener Stadtgebietes so hoch, dass das Baugebiet Raafstraße / Sanddornweg erforderlich ist. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Eingaben zum Thema „Verkehr“ insoweit zu folgen, dass auf die Parkplätze verzichtet wird 
und stattdessen dort eine Fläche als Verkehrsgrün zum Grundstück der Hofanlage geplant wird. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zu den Themen „städtebauliches Konzept“ und „Umweltbelange“ zurückzuweisen. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zum Thema „Verschiedenes“ zur Kenntnis zu nehmen. 
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 19.05.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2: 
Zum Thema 2.1 Grün- und Ausgleichsfläche: 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um Wiesen und Weideflächen, die nicht als Ausgleichsflächen 
vorgesehen sind und bisher landwirtschaftlich genutzt wurden. Da unmittelbar westlich des Wohngebietes des Bebauungs-
planes Nr. 18 ‚Einfach und selber bauen‘ ein ca. 5.450 m² großer Spiel- und Bolzplatz und innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 855 ein ca. 800 m² großer Spielplatz liegt, sind ausreichende Spielflächen für alle Altersgruppen 
vorhanden. Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut. Im östlichen Teil-
bereich soll die zentrale Platzfläche multifunktional als Wendemöglichkeit für das hier eher geringe Verkehrsaufkommen 
sowie als Aufenthaltsfläche und Treffpunkt für die Nachbarschaft ausgebildet werden. Die Flächen oberhalb des Regenrück-
haltebeckens werden ebenfalls begrünt und stehen der Öffentlichkeit in Zukunft als Aufenthaltsraum zur Verfügung. 
 
Zum Thema 2.2 Bebauung im westlichen Teil: 
Hierzu wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1.1 Städtebauliches Konzept verwiesen. 
 
Zum Thema 2.3 Wasserversickerung: 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Gemäß § 37 
WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden Gartenbe-
reichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die ein Abfluss 
des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sichergestellt wird. 
Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Zum Thema 2.4 Abstände und Privatsphäre: 
Die Abstände zwischen der geplanten Bebauung entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze und der Bestandsbebauung 
am Lichtenbuscher Weg von ca. 10 m werden als ausreichend angesehen. Die geplante Wohnbebauung fügt sich in Hin-
blick auf die Grundstücks- und Gebäudegrößen in die angrenzende Bebauung am Lichtenbuscher Weg ein. Die gemäß 
Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. Es ist nicht von einer un-
verhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen, die das in Wohngebie-
ten allgemein zu duldende Maß übersteigt. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird für diese Reihenhäuser auf den Bereich 
angrenzend an das Gebäude beschränkt, um bauliche Anlagen direkt angrenzend an die Nachbargrundstücke zu verhin-
dern. 
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Die Gebäudehöhen werden entlang der südlichen Plangebietsgrenze so begrenzt, dass maximal zwei Vollgeschosse mög-
lich sind. Zusätzlich werden hier ausschließlich Satteldächer zugelassen, um die Einsehbarkeit der südlich angrenzenden 
Grundstücke zu begrenzen. 
 
Zum Thema 2.5 Durchgangsverkehr: 
Die Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Raafstraße sowie vom Sanddornweg über den Holunderweg an die Kes-
selstraße. Eine relevante Erhöhung des Durchgangsverkehrs im Bereich des Lichtenbuscher Weges ist lediglich für den 
Fuß- und Radverkehr zu erkennen. Die Anbindung des Plangebietes an das südlich liegende Wohngebiet erfolgt nur als 
Fuß- und Radweg, um eine generelle Durchwegung und die Erreichbarkeit der umliegenden Spielplätze und Einrichtungen 
sicherzustellen. Diese Verbindung ist städtebaulich sehr wichtig und war bereits durch den Vorhaben- und Erschließungs-
plan Nr. 18 planungsrechtlich vorbereitet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 28.05.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
Zum Thema 3.1 dichte Bebauung: 
Die Stadt Aachen ist bestrebt, entsprechend den Zielen des Baugesetzbuches und des Landes NRW bezüglich des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünftige Wohnbauflächen durch Innenentwicklung und Nachverdichtung 
zu schaffen. Diese Vorgehensweise bietet sich im vorliegenden Fall insbesondere deswegen an, weil Teilflächen bereits 
durch den Sanddornweg erschlossen werden. Ziel der Planung ist es innerhalb des Plangebietes verschiedene Wohnfor-
men zu realisieren und dabei auch im Sinne des flächensparenden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstü-
cken anzubieten. Dies führt dazu, dass die Dichte innerhalb der verschiedenen Teilflächen des Plangebietes variiert, insge-
samt liegt die Dichte und Versiegelung jedoch in einem für ein allgemeines Wohngebiet verträglichen Rahmen. 
 
Die Abstände zwischen der geplanten Bebauung entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze und der Bestandsbebauung 
am Lichtenbuscher Weg von ca. 10 m werden als ausreichend angesehen. Die geplante Wohnbebauung fügt sich in Hin-
blick auf die Grundstücks- und Gebäudegrößen in die angrenzende Bebauung am Lichtenbuscher Weg ein. Die gemäß 
Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. Es ist nicht von einer un-
verhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen, die das in Wohngebie-
ten allgemein zu duldende Maß übersteigt. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird für diese Reihenhäuser auf den Bereich 
angrenzend an das Gebäude beschränkt, um bauliche Anlagen direkt angrenzend an die Nachbargrundstücke zu verhin-
dern. 
 
Die Gebäudehöhen werden entlang der südlichen Plangebietsgrenze so begrenzt, dass maximal zwei Vollgeschosse (Erd-
geschoss und ein Obergeschoss) möglich sind. Zusätzlich werden hier ausschließlich Satteldächer zugelassen, um die Ein-
sehbarkeit der südlich angrenzenden Grundstücke zu begrenzen. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus 
der Bebauung keine unzumutbaren Verschattungen des Hofgebäudes resultieren. 
 
Zum Thema 3.2 wichtige Infrastruktur: 
Die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in der Stadt Aachen für das KiTa-Jahr 2023/2024 unterteilt das Aachener 
Stadtgebiet in 14 Sozialräume. Das Plangebiet liegt im Sozialraum 13, der Kornelimünster, Oberforstbach, Lichtenbusch 
und Schleckheim umfasst. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass für ein bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen eine Versor-
gungsquote von 97 % im ü3-Bereich und für die Altersgruppe der unter 3-Jährigen von 50 % vorgehalten werden muss. 
Stadtweit liegen die Versorgungsquoten derzeit bei 92,87 % bzw. 47,06 %, zur Erhöhung der Quoten sollen in den nächsten 
Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Im Sozialraum 13 liegen die Versorgungsquoten mit 101,07 % im ü3-
Bereich und 56,13 % im u3-Bereich jedoch deutlich über dem Durchschnitt und über den Mindestversorgungsquoten. Die 
bestehenden Kindertagesstätten sind demnach derzeit nicht vollständig ausgelastet, zusätzlich prüft die Verwaltung derzeit 
einen Standort für den Neubau einer vierzügigen Kindertagesstätte in Kornelimünster zur langfristigen weiteren Entlastung. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch bei Realisierung des geplanten Wohngebietes eine ausreichende 
Kindertagesbetreuung sichergestellt werden kann. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 07.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
Zum Thema 4.1 Grün- und Ausgleichsfläche: 
Die Flächen des Plangebietes nördlich der bestehenden Siedlung ‚Einfach und selber bauen‘ liegen nicht im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 18 und waren zu keiner Zeit als Ausgleichsflächen für das damalige Bauvorhaben vorgese-
hen. Die Flächen werden als Weiden- und Wiesenflächen genutzt. 
 
Im Flächennutzungsplan 1980 wurde ein Teil des Innenbereichs zwischen Raafstraße, Raerener Straße, Kesselstraße und 
Monschauer Straße als Grünfläche dargestellt. Diese Flächen wurden bereits durch die Bebauungspläne Nr. 18 und Nr. 855 
teilweise überplant, so dass der westliche Teil des heutigen Plangebietes als Insel innerhalb der Wohnbebauung verbleibt. 
Die weiteren Grünflächen liegen östlich des Plangebietes in Richtung Sportplatz. Im zwischenzeitlich rechtskräftig geworde-
nen Flächennutzungsplan AACHEN*2030 wurde die Grünfläche an die vorhandene Bebauung angepasst und auch das 
Plangebiet vollständig als Wohnbaufläche dargestellt, so dass sich das Vorhaben aus dem rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 
Weiterhin wird auf die Stellungnahme zu 1.1 Städtebauliches Konzept verwiesen. 
 
Da unmittelbar westlich des Wohngebietes des Bebauungsplanes Nr. 18 ‚Einfach und selber bauen‘ ein ca. 5.450 m² großer 
Spiel- und Bolzplatz und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 855 ein ca. 800 m² großer Spielplatz 
liegt, sind ausreichende Spielflächen für alle Altersgruppen vorhanden. Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes 
werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut. Im östlichen Teilbereich soll die zentrale Platzfläche multifunktional als Wen-
demöglichkeit für das hier eher geringe Verkehrsaufkommen sowie als Aufenthaltsfläche und Treffpunkt für die Nachbar-
schaft ausgebildet werden. Die Fläche oberhalb des Regenrückhaltebeckens wird begrünt und steht der Öffentlichkeit zu-
künftig ebenfalls als Aufenthaltsfläche zur Verfügung. Das vorhandene Spielangebot wird damit im Umfeld des Plangebietes 
als ausreichend bewertet. Zusätzlich bestehen aus dem Wohngebiet auf kurzem Wege Anbindungen in den umliegenden 
Freiraum. Durch die Bebauung der Flächen werden Weideflächen in Anspruch genommen, ein Verlust von Spielflächen ist 
damit nicht verbunden. Über den Durchführungsvertrag wird der Vorhabenträger zur Zahlung einer Ausgleichszahlung ver-
pflichtet, die zur Aufwertung der vorhandenen Spielflächen genutzt wird. 
 
Zum Thema 4.2 Grundstückserwerb: 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 fand bereits im Zeitraum vom 23.06.2014 bis 
01.08.2014 eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB statt. In diesem ersten Vorentwurf war die Plange-
bietsfläche bereits entsprechend der heutigen Ausweisung als Wohnbaufläche dargestellt, so dass die grundsätzliche Pla-
nungsabsicht der Stadt Aachen in diesem Bereich bereits mindestens seit 2014 bekannt ist. Einem Investor steht es frei in 
Erwartung einer zukünftigen Ausweisung als Wohnbaufläche Flächen anzukaufen. Jedoch wird erst durch den Satzungsbe-
schluss eines Bebauungsplanes und die sichergestellte Erschließung tatsächlich eine Bebauung auf den Flächen ermög-
licht. Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, hat der Investor die Möglichkeit, die Einleitung ei-
nes entsprechenden Bebauungsplanverfahrens zu beantragen. 
 
Zum Thema 4.3 Sportlärm: 
Das Gebot der Konfliktbewältigung verlangt, dass Konflikte, die durch einen Bebauungsplan ausgelöst werden, auch von 
ihm zu lösen sind. Die Planung darf nicht zu einer Verlagerung von ungelösten Konflikten auf spätere Planungsebenen füh-
ren. Im Bebauungsplanverfahren ist unter anderem sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung im Plangebiet eingehalten werden. Da ein ausreichender Abstand zum Sportplatz eingehalten wird, kön-
nen die Richtwerte gemäß Schallgutachten an allen Gebäuden eingehalten werden. Bei einem näheren Heranrücken an 
den Sportplatz müssten zur Einhaltung der Richtwerte aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden. 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind jedoch an dieser Stelle nicht sinnvoll umsetzbar, und passive Lärmschutzmaßnahmen 
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wie beispielsweise nicht öffenbare Fenster in bestimmten Fassaden würden einen starken Eingriff in die Nutzbarkeit der 
Wohnräume bedeuten. Im Sinne des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Abs. 7 BauGB wurde entschieden, die an den Sport-
platz angrenzenden Flächen als Grünflächen zu erhalten und die Plangebietsflächen mit ausreichendem Abstand zum 
Sportplatz für eine Wohnnutzung zu entwickeln. 
 
Die angesprochene Mehrfamilienhausbebauung liegt nicht im Bereich des Bebauungsplans, Aussagen zur Genehmigung 
der Bauvorhaben können nicht getroffen werden. Da die Gebäude nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplans liegen, greift das Gebot der Konfliktbewältigung hier nicht. Trotzdem sind bei jedem Bauvorhaben die geltenden 
Immissionsrichtwerte einzuhalten, in diesem Fall ggfs. durch die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen. 
 
Zum Thema 4.4 dichte Bebauung: 
Ziel der Planung ist es innerhalb des Plangebietes verschiedene Wohnformen zu realisieren und dabei auch im Sinne des 
flächensparenden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstücken anzubieten. Dies führt dazu, dass die Dichte 
innerhalb der verschiedenen Teilflächen des Plangebietes variiert, insgesamt liegt die Dichte und Versiegelung jedoch in 
einem für ein allgemeines Wohngebiet verträglichen Rahmen. Die vorhandenen kleinen Grundstücke im südlichen angren-
zenden Wohngebiet schließen eine Bebauung mit ähnlich großen Grundstücken im Plangebiet nicht aus, ein Zusammen-
hang zwischen der Größe der privaten Grundstücksflächen im Plangebiet mit der Wohnqualität auf den umliegenden Grund-
stücken kann nicht erkannt werden. Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stel-
len eingehalten werden. Weiterhin wird auf die Stellungnahme zu 3.1 dichte Bebauung verwiesen. 
 
Zum Thema 4.5 Flächennutzungsplan: 
Der Entfall der Grünflächen im Flächennutzungsplan ist nicht Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 994. Die-
ser Beschluss über die dargestellte Wohnbaufläche wurde im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes 
AACHEN*2030 gefasst. 
 
Zum Thema 4.6 Abstand zur Hofanlage: 
Die Stadt Aachen ist bestrebt, entsprechend den Zielen des Baugesetzbuches und des Landes NRW bezüglich des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünftige Wohnbauflächen durch Innenentwicklung und Nachverdichtung 
zu schaffen. Diese Vorgehensweise bietet sich im vorliegenden Fall insbesondere deswegen an, weil Teilflächen bereits 
durch den Sanddornweg erschlossen werden. Damit werden weitere Ausdehnungen des Siedlungsbereiches in den Land-
schaftsraum ausgeschlossen. Da das Grundstück der Hofanlage von Norden aus sehr stark in das Plangebiet einbindet, ist 
eine sinnvolle Planung ohne ein Heranrücken von Gebäuden und Verkehrsflächen nicht möglich, die Sonderstellung des 
Hofs wurde jedoch in der Planung berücksichtigt und wird durch verschiedene Maßnahmen gesichert: 
 
Im östlichen Teilbereich wurde die Erschließungsstraße verändert und die Bebauung im südlichen Bereich um 90 Grad ge-
dreht. Dadurch rücken die Gebäude teilweise näher an die Hofanlage, gleichzeitig wird jedoch durch die Planung einer 
Wendeanlage, die auch als gestalteter Wohnhof dienen soll, eine Sichtachse vom Sanddornweg aus freigehalten und so die 
Hofanlage in ihrer Sonderstellung optisch betont und insbesondere der südlich liegende Gartenbereich von angrenzender 
Bebauung freigehalten. Der Fuß- und Radweg in der südlich angrenzenden Freifläche wird so angelegt, dass kein Eingriff in 
den vorhandenen Baumbestand notwendig wird. Entlang des westlichen Grundstücksrandes werden die geplanten Park-
plätze und die Zufahrtsstraße abgerückt, um die Auswirkungen auf das Hofgrundstück zu reduzieren. Auf Höhe des Weihers 
wird die Straße zum Schutz des Gewässers und der ortsbildprägenden Eiche auf 3,50 m eingeengt. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus 
der Bebauung keine unzumutbaren Verschattungen des Hofgebäudes resultieren. 
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Zum Thema 4.7 Feuchtwiese / Entwässerung: 
Hierzu wird auf die Stellungnahme zu 2.3 Wasserversickerung verwiesen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Raafstraße vom 09.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 5: 
Zu 1.: 
Das angegebene Maß von 30,00 m bezieht sich auf eine optimale Tiefe von Baugrundstücken im Hinblick auf die Nutzbar-
keit der Grundstücke und Gartenbereiche. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Mindest- oder Richtmaß. Aufgrund der 
Tiefe des Plangebietes von ca. 48,00 m im westlichen Bereich wäre die Realisierung dieser Grundstückstiefen nur durch 
eine einseitige Bebauung möglich. Die Stadt Aachen ist jedoch bestrebt, entsprechend den Zielen des Baugesetzbuches 
und des Landes NRW bezüglich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünftige Wohnbauflächen 
durch Innenentwicklung und Nachverdichtung zu schaffen und dabei auch im Sinne des flächensparenden Bauens Reihen-
häuser mit teilweise kleineren Grundstücken anzubieten. Der Bau von Erschließungsstraßen, an die nur einseitig Grundstü-
cke angrenzen, widerspricht dieser Zielsetzung. Für die Inanspruchnahme der Plangebietsflächen gegenüber anderer Flä-
chen im Stadtgebiet sprechen unter anderem die folgenden Vorteile: 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Lichtenbuscher Siedlungsraums und grenzt auf drei Seiten an bestehende Wohnnut-

zungen an. Es ist durch die umliegenden Nutzungen bereits stark anthropogen geprägt. Eine Inanspruchnahme ande-
rer Flächen innerhalb größerer zusammenhängender und gegebenenfalls raumbedeutsamer Grünzüge im Außenbe-
reich etc. kann damit vermieden werden. 

 Die Flächen sind durch die vorhandenen Straßen sowohl verkehrlich als auch technisch bereits teilweise erschlossen, 
so dass der Aufwand und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Erschließungsflächen geringer ist als auf 
anderen Flächen. 

 Durch die Lage innerhalb von Lichtenbusch besteht im Umfeld des Plangebietes eine gute Versorgungsinfrastruktur. 

 Auf der Fläche gibt es nur wenig Baumbestand, der sich überwiegend auf die Randbereiche beschränkt und zum größ-
ten Teil erhalten werden kann. Die Fläche bietet nur wenig Potenzial als Lebensraum für Tiere. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen an dieser Stelle als eher gering 
eingeschätzt und als vertretbar angesehen. Eine Inanspruchnahme anderer Flächen wäre gegebenenfalls mit größeren 
Auswirkungen verbunden. 

 Aufgrund der im Plangebiet vorliegenden Bodenverhältnisse und der häufigen Staunässe ist eine Bewirtschaftung der 
Fläche mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht möglich. Die Nutzbarkeit ist daher stark eingeschränkt. Hinzu kommt 
die eher geringe Flächengröße und die Lage innerhalb eines Wohngebietes. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen 
an anderer Stelle wäre gegebenenfalls eine Inanspruchnahme von aus landwirtschaftlicher Sicht höherwertigen Flä-
chen verbunden. 

 
Die die Auswirkungen hier gegenüber einer Ausweisung von Wohnbauflächen an anderer Stelle insgesamt als geringer ein-
gestuft werden, wird die Planung kleinerer Grundstückstiefen an dieser Stelle als vertretbar angesehen. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus 
der Bebauung keine unzumutbaren Verschattungen resultieren. 
 
Zu 2.: 
Die Planung sieht im Bereich des Teichs eine Einengung der Verkehrsfläche auf 3,50 m vor zum Schutz des Gewässers 
und des angrenzenden Baumbestandes. Da bei einer Breite von 3,50 m kein Begegnungsverkehr möglich ist, muss die 
Straße vor der Einmündung in die Raafstraße wieder aufgeweitet werden. Dies führt dazu, dass im Bereich zwischen Raaf-
straße und Teich ein Weißdorn, eine Salweide, zwei Eichen, eine Erle und eine Birke sowie westlich der Zufahrt auf dem 
angrenzenden Grundstück eine sehr nah an der Grenze stehende Buche entfallen müssen. Die Salweide und die Buche 
sind gemäß Baumschutzsatzung schützenswert. Innerhalb der straßenbegleitenden Grünfläche werden zur Kompensation 
der entfallenden Bäume mindestens vier Ersatzpflanzungen vorgenommen (1 x Schwarzerle, 3 x Roter Hartriegel). Die öst-
lich des Weihers stehende ortsbildprägende Eiche und die südlich angrenzende Salweide können erhalten werden. 
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Sowohl die Breite der Verkehrsfläche als auch die Durchfahrtshöhe ist für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend. Die Verkehrs-
führung wurde von einem Erschließungsplaner hinreichend geprüft. Die Fläche östlich der Verkehrsfläche wird im Vorha-
ben- und Erschließungsplan als Grünfläche dargestellt, im Rechtsplan erfolgt eine Festsetzung der gesamten Flächen als 
Verkehrsfläche, da diese auch das Straßenbegleitgrün umfasst. Damit wird gewährleistet, dass die Fläche nicht versiegelt 
werden kann und der Baumbestand und der Weiher nachhaltig geschützt werden können. 
 
Zu 3.: 
Die Planung sieht im Bereich der Einmündung in die Raafstraße auf den ersten ca. 16 m eine Breite von 5,55 m vor. Diese 
Breite ist ausreichend für Begegnungsverkehr bei verminderter Geschwindigkeit, so dass ein Anhalten auf der Raafstraße 
nicht notwendig ist. Die Länge ist ausreichend, damit im Bereich vor der Einengung zwei aus der Raafstraße kommende 
Pkw auf ein entgegenkommendes Fahrzeug warten können. 
 
Zu 4. 
Das Gebot der Konfliktbewältigung verlangt, dass Konflikte, die durch einen Bebauungsplan ausgelöst werden, auch von 
ihm zu lösen sind. Die Planung darf nicht zu einer Verlagerung von ungelösten Konflikten auf spätere Planungsebenen füh-
ren. Im Bebauungsplanverfahren ist unter anderem sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung im Plangebiet eingehalten werden. Da ein ausreichender Abstand zum Sportplatz eingehalten wird, kön-
nen die Richtwerte gemäß Schallgutachten an allen Gebäuden eingehalten werden. Bei einem näheren Heranrücken an 
den Sportplatz müssten zur Einhaltung der Richtwerte aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden. 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind jedoch an dieser Stelle nicht sinnvoll umsetzbar, und passive Lärmschutzmaßnahmen 
wie beispielsweise nicht öffenbare Fenster in bestimmten Fassaden würden einen starken Eingriff in die Nutzbarkeit der 
Wohnräume bedeuten. Im Sinne des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Abs. 7 BauGB wurde entschieden, die an den Sport-
platz angrenzenden Flächen als Grünflächen zu erhalten und die Plangebietsflächen mit ausreichendem Abstand zum 
Sportplatz für eine Wohnnutzung zu entwickeln. 
 
Die angesprochene Mehrfamilienhausbebauung liegt nicht im Bereich des Bebauungsplans, Aussagen zur Genehmigung 
der Bauvorhaben können nicht getroffen werden. Da die Gebäude nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplans liegen, greift das Gebot der Konfliktbewältigung hier nicht. Trotzdem sind bei jedem Bauvorhaben die geltenden 
Immissionsrichtwerte einzuhalten, in diesem Fall ggfs. durch die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen. 
 
Zu 5.: 
Der Flächennutzungsplan stellt auf Grundlage von angenommenen zukünftigen Flächenbedarfen die städtebauliche Zielset-
zung für das gesamte Stadtgebiet dar, die Darstellung im Flächennutzungsplan kann daher stellenweise von der tatsächli-
chen Nutzung der Flächen abweichen. Da sich Rahmenbedingungen und Bedarfe mit der Zeit ändern, können die Auswei-
sungen des Flächennutzungsplans angepasst werden. Konkretes Baurecht wird erst über einen Bebauungsplan geschaffen. 
Ein Zusammenhang zwischen der Darstellung des Flächennutzungsplans für das Plangebiet und dem südlich angrenzen-
den Bebauungsplan besteht nicht. 
 
Weiterhin wird auf die Stellungnahme zu 1.1 Städtebauliches Konzept verwiesen. 
 
Die Lage der westlichen Planstraße sowie die Abstände der Bebauung zum Hofgebäude haben sich im westlichen Teilbe-
reich nur geringfügig verändert und werden als ausreichend angesehen. Der Abstand wurde mit der Denkmalschutzbehörde 
bereits abgestimmt. 
 
Im östlichen Teilbereich wurde die Erschließungsstraße verändert und die Bebauung im südlichen Bereich um 90 Grad ge-
dreht. Dadurch rücken die Gebäude teilweise näher an die Hofanlage, gleichzeitig wird jedoch durch die Planung einer 
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Wendeanlage, die auch als gestalteter Wohnhof dienen soll, eine Sichtachse vom Sanddornweg aus freigehalten und so die 
Hofanlage in ihrer Sonderstellung optisch betont. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus 
der Bebauung keine unzumutbaren Verschattungen des Hofgebäudes resultieren. 
 
Die Abstände zwischen der geplanten Bebauung entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze und der Bestandsbebauung 
am Lichtenbuscher Weg von ca. 10 m werden als ausreichend angesehen. Die geplante Wohnbebauung fügt sich in Hin-
blick auf die Grundstücks- und Gebäudegrößen in die angrenzende Bebauung am Lichtenbuscher Weg ein. Die gemäß 
Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. Es ist nicht von einer un-
verhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen, die das in Wohngebie-
ten allgemein zu duldende Maß übersteigt. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird für diese Reihenhäuser auf den Bereich 
angrenzend an die Gebäude beschränkt, um bauliche Anlagen direkt angrenzend an die Nachbargrundstücke zu verhin-
dern. 
 
Das Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 855 erst vollständig zu bebauen und dann erst das neue Baugebiet zu erschlie-
ßen ist zwar sinnvoll, jedoch hat die Stadt keinen Einfluss auf die verschiedenen Grundstückseigentümer, ob und wann sie 
ihre Grundstücke im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 855 bebauen. Aufgrund der fortschreitenden Bebauung ist abzuse-
hen, dass das Baugebiet zeitnah vollständig bebaut sein wird. Zudem ist der Bedarf nach Baugrundstücken innerhalb Lich-
tenbuschs und des Aachener Stadtgebietes so hoch, dass das Baugebiet Raafstraße / Sanddornweg erforderlich ist. 
 
Zu 6.: 
Die im Planungsstand zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgesehenen öffentlichen Parkplätze entlang der westlichen 
Grenze des Flurstücks 798 werden an dieser Stelle aufgegeben und durch eine parallel zur Grundstücksgrenze verlaufende 
öffentliche Grünfläche ersetzt, die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt ist. Die Parkplätze werden in die Ver-
kehrsfläche verlagert. 
 
Zu 7.: 
Der geplante Rad- und Fußweg innerhalb der südlich an das Flurstück 798 angrenzenden Grünfläche wird Richtung Süden 
verschoben. Dieser Weg verläuft zukünftig im Bogen und verbindet die beiden Planstraßen 1 und 2. Die Lage unmittelbar 
entlang der südlichen und östlichen Grenze zum Flurstück 798 wird damit aufgehoben. Der Weg ist zukünftig für Müllfahr-
zeuge und Spülfahrzeuge befahrbar. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu den Punkten 1. - 5. zurückzuweisen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu den Punkten 6. und 7. insoweit zu folgen, dass Parkplätze und Fußweg verscho-
ben werden. 
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 11.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 6: 
Zu 1.: 
Der ruhende Verkehr entsprechend der Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt Aachen inklusive der notwendigen Besu-
cherstellplätze wird im westlichen Teilbereich oberirdisch in zwei Stellplatzanlagen untergebracht mit insgesamt 24 Stellplät-
zen (16 privat, 8 öffentlich), für die sechs Doppelhaushälften wird je ein Stellplatz auf den Grundstücken vorgesehen. Zwei 
weitere Stellplätze sind im Straßenraum geplant. 
 
Die Stellplätze für die Mehrfamilienhäuser werden über eine nördlich davon liegende Stellplatzanlage mit 14 Stellplätzen 
abgebildet, von denen ein Stellplatz den Anforderungen für die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen entspricht. Die 
gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Aachen fehlenden Stellplätze können über zusätzliche Fahrradstellplätze nach-gewiesen 
werden. 
 
Für die restlichen Reihenhäuser rund um den Wohnhof ist eine Sammeltiefgarage mit Zufahrt vom Sanddornweg sowie ei-
nem zusätzlichen Ein- und Ausgang vom Wohnhof aus vorgesehen, die Raum für bis zu 28 Stellplätze bietet. Innerhalb der 
Stichstraße werden vier weitere öffentliche Parkplätze und im Sanddorn weg zwei weitere öffentliche Parkplätze vorgese-
hen. 
 
Insgesamt sieht das Konzept demnach bis zu 80 Stellplätze vor sowie zwei Carsharing-Stellplätze im Sanddornweg. Die 
notwendigen Fahrradstellplätze können überwiegend in den Vorgartenbereichen untergebracht werden. Für die Bereiche, in 
denen die Vorgärten keinen ausreichenden Platz bieten, werden sichere Abstellmöglichkeiten in zwei Sammelgaragen an-
geboten. Bei den Doppelhäusern können die Fahrradstellplätze in die Carports integriert werden. 
Zudem wird am westlichen Rand des Wohnhofs eine Bikesharing-Station vorgesehen. 
 
Der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen hat am 23.06.2022 umfangreiche ÖPNV-Maßnahmen für Aachen zum Fahrplan-
wechsel 2023 beschlossen. Dazu zählt unter anderem die Erhöhung des Taktes der auf der Monschauer Straße verkehren-
den Schnellbuslinie SB 63 auf einen ganztägigen 30-Minuten-Takt zwischen 5 und 23 Uhr sowie einen 60-Minuten-Takt am 
Wochenende. Zusätzlich soll eine neue Expresslinie X3 eingeführt werden, die insbesondere das vom Plangebiet aus fuß-
läufig erreichbare Gewerbegebiet Pascalstraße in Richtung Innenstadt anbindet. Die Erschließung durch den öffentlichen 
Nahverkehr wird damit im Plangebiet und der Umgebung deutlich verbessert. 
 
Die westliche Planstraße wird zum Schutz des angrenzenden Teichs und Baumbestandes stellenweise auf 3,50 m einge-
engt. Sowohl Breite als auch Durchfahrtshöhe sind für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge ausreichend, zusätzlich könnte im 
Bedarfsfall auch eine Erschließung des westlichen Teilbereiches durch Einsatzfahrzeuge über den Verbindungsweg südlich 
der Hofanlage erfolgen. Die Planung sieht im Bereich der Einmündung in die Raafstraße auf den ersten ca. 16 m eine Breite 
von 5,55 m vor. Diese Breite ist ausreichend für Begegnungsverkehr bei verminderter Geschwindigkeit, so dass ein Anhal-
ten auf der Raafstraße nicht notwendig ist. Die Länge ist ausreichend, damit im Bereich vor der Einengung zwei aus der 
Raafstraße kommende Pkw auf ein entgegenkommendes Fahrzeug warten können. 
 
Für die geplanten Wohneinheiten ergibt sich auf Grundlage der Kenngrößen aus den „Hinweisen zur Schätzung des Ver-
kehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) Arbeits-
gruppe Verkehrsplanung ein Verkehrsaufkommen von 177 Kfz / 24h für den östlichen und von 80 Kfz / 24h für den westli-
chen Teilbereich. Auf der Monschauer Straße liegt das Verkehrsaufkommen im Bereich zwischen Autobahnauffahrt und 
Kesselstraße bei ca. 21.400 Kfz / 24h. Die Verkehre werden sich auf die Raafstraße und die Kesselstraße aufteilen. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass durch die zusätzlich ausgelösten Verkehre eine relevante Beeinträchtigung der Verkehrs-
ströme auf der Monschauer Straße ausgelöst wird. 
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Zu 2.: 
Die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in der Stadt Aachen für das KiTa-Jahr 2023/2024 unterteilt das Aachener 
Stadtgebiet in 14 Sozialräume. Das Plangebiet liegt im Sozialraum 13, der Kornelimünster, Oberforstbach, Lichtenbusch 
und Schleckheim umfasst. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass für ein bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen eine Versor-
gungsquote von 97 % im ü3-Bereich und für die Altersgruppe der unter 3-Jährigen von 50 % vorgehalten werden muss. 
Stadtweit liegen die Versorgungsquoten derzeit bei 92,87 % bzw. 47,06 %, zur Erhöhung der Quoten sollen in den nächsten 
Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Im Sozialraum 13 liegen die Versorgungsquoten mit 101,07 % im ü3-
Bereich und 56,13 % im u3-Bereich jedoch deutlich über dem Durchschnitt und über den Mindestversorgungsquoten. Die 
bestehenden Kindertagesstätten sind demnach derzeit nicht vollständig ausgelastet, zusätzlich prüft die Verwaltung derzeit 
einen Standort für den Neubau einer vierzügigen Kindertagesstätte in Kornelimünster zur langfristigen weiteren Entlastung. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch bei Realisierung des geplanten Wohngebietes eine ausreichende 
Kindertagesbetreuung sichergestellt werden kann. 
 
Da unmittelbar westlich des Wohngebietes des Bebauungsplanes Nr. 18 ‚Einfach und selber bauen‘ ein ca. 5.450 m² großer 
Spiel- und Bolzplatz und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 855 ein ca. 800 m² großer Spielplatz 
liegt, sind ausreichende Spielflächen für alle Altersgruppen vorhanden. Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes 
werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut. Im östlichen Teilbereich soll die zentrale Platzfläche multifunktional als Wen-
demöglichkeit für das hier eher geringe Verkehrsaufkommen sowie als Aufenthaltsfläche und Treffpunkt für die Nachbar-
schaft ausgebildet werden. Das vorhandene Spielangebot wird damit im Umfeld des Plangebietes als ausreichend bewertet. 
Zusätzlich bestehen aus dem Wohngebiet auf kurzem Wege Anbindungen in den umliegenden Freiraum. Durch die Bebau-
ung der Flächen werden Weideflächen in Anspruch genommen, ein Verlust von Spielflächen ist damit nicht verbunden. Über 
den Durchführungsvertrag wird der Vorhabenträger zur Zahlung einer Ausgleichszahlung verpflichtet, die zur Aufwertung 
der vorhandenen Spielflächen genutzt wird. 
 
Im Bereich der Mehrfamilienhäuser sind die gemäß Landesbauordnung NRW notwendigen Kleinkinderspielbereiche in hin-
reichender Größe nachzuweisen. 
 
Zu 3.: 
In Aachen besteht ein anhaltend hoher Bedarf von zusätzlichen Wohnbauflächen, weshalb die Schaffung von Planrecht für 
zusätzliche Wohnbauflächen notwendig ist. Die vorliegende Fläche bietet dabei gegenüber anderer Flächen mehrere Stand-
ortvorteile. Flächen für den Naturschutz werden im Rahmen von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plan-
gebietes geplant und umgesetzt. Diese werden im Rahmen des Durchführungsvertrags mit dem Vorhabenträger gesichert. 
 
Alternativflächen mit in Summe erkennbar geringeren Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltbelange haben sich im 
Rahmen der Bewertungen nicht ergeben. 
 
Für die Inanspruchnahme der Plangebietsflächen gegenüber anderer Flächen im Stadtgebiet sprechen unter anderem die 
folgenden Vorteile: 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Lichtenbuscher Siedlungsraums und grenzt auf drei Seiten an bestehende Wohnnut-

zungen an. Es ist durch die umliegenden Nutzungen bereits stark anthropogen geprägt. Eine Inanspruchnahme ande-
rer Flächen innerhalb größerer zusammenhängender und gegebenenfalls raumbedeutsamer Grünzüge im Außenbe-
reich etc. kann damit vermieden werden. 
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 Die Flächen sind durch die vorhandenen Straßen sowohl verkehrlich als auch technisch bereits teilweise erschlossen, 
so dass der Aufwand und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Erschließungsflächen geringer ist als auf 
anderen Flächen. 

 Durch die Lage innerhalb von Lichtenbusch besteht im Umfeld des Plangebietes eine gute Versorgungsinfrastruktur. 

 Auf der Fläche gibt es nur wenig Baumbestand, der sich überwiegend auf die Randbereiche beschränkt und zum größ-
ten Teil erhalten werden kann. Die Fläche bietet nur wenig Potenzial als Lebensraum für Tiere. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen an dieser Stelle als eher gering 
eingeschätzt und als vertretbar angesehen. Eine Inanspruchnahme anderer Flächen wäre gegebenenfalls mit größeren 
Auswirkungen verbunden. 

 Aufgrund der im Plangebiet vorliegenden Bodenverhältnisse und der häufigen Staunässe ist eine Bewirtschaftung der 
Fläche mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht möglich. Die Nutzbarkeit ist daher stark eingeschränkt. Hinzu kommt 
die eher geringe Flächengröße und die Lage innerhalb eines Wohngebietes. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen 
an anderer Stelle wäre gegebenenfalls eine Inanspruchnahme von aus landwirtschaftlicher Sicht höherwertigen Flä-
chen verbunden. 

 
Deswegen wird die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle höher gewichtet als die Erhaltung von Freiflächen, 
gleichzeitig muss kein Eingriff auf anderen Flächen im Außenbereich mit voraussichtlich höheren ökologischen Auswirkun-
gen erfolgen. 
 
Die angesprochenen Kopfweiden stehen östlich des Sanddornweges außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes. 
 
Zu 4.: 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die 
ein Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sicherge-
stellt wird. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 994  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Raafstraße / Sanddornweg -  Fassung vom 18.09.2023 
 
 

34 
 

Zu 5.: 
Nach der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde das städtebauliche Konzept grundlegend überar-
beitet. 
 
Weiterhin wird auf die Stellungnahme zur Eingabe Nr. 1.1 Städtebauliches Konzept verwiesen 
 
Die Planung wird daher auch für den westlichen Teilbereich beibehalten. 
 
Die Abstände zwischen der geplanten Bebauung entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze und der Bestandsbebauung 
am Lichtenbuscher Weg von ca. 10 m werden als ausreichend angesehen. Die geplante Wohnbebauung fügt sich in Hin-
blick auf die Grundstücks- und Gebäudegrößen in die angrenzende Bebauung am Lichtenbuscher Weg ein. Die gemäß 
Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. Es ist nicht von einer un-
verhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen, die das in Wohngebie-
ten allgemein zu duldende Maß übersteigt. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird für diese Reihenhäuser auf den Bereich 
angrenzend an die Gebäude beschränkt, um bauliche Anlagen direkt angrenzend an die Nachbargrundstücke zu verhin-
dern. 
 
Die Gebäudehöhen werden entlang der südlichen Plangebietsgrenze so begrenzt, dass maximal zwei Vollgeschosse mög-
lich sind. Zusätzlich werden die schriftlichen Festsetzungen so gefasst, dass hier nun ausschließlich Satteldächer zulässig 
sind, um die Einsehbarkeit der südlich angrenzenden Grundstücke zu begrenzen. Aufgrund der Lage nördlich der Bestands-
bebauung ‚Lichtenbuscher Weg‘ beschränken sich die Verschattungswirkungen auf die späte Tageszeit. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Roetgen vom 14.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 7: 
Die Gebäude innerhalb des städtebaulichen Konzeptes werden generell vereinfacht dargestellt und auf die Hauptform redu-
ziert. Damit soll die Aufmerksamkeit bewusst auf die städtebauliche Struktur und weniger auf die Architektur der Wohnge-
bäude gelenkt werden. Für die Gestaltung der Gebäude wurden zwischenzeitlich architektonische Leitdetails erarbeitet. 
Diese sehen grundsätzlich für das gesamte Plangebiet eine einheitliche architektonische Gestaltung vor, wobei durch Farb- 
und Materialvariationen in Fassaden und Dachdeckungen sowie durch verschiedene Gliederungsmöglichkeiten in der Fas-
sade durch Fenster und Fassadentaschen ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild erreicht werden soll. 
 
Im Rahmen der Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes werden neben Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern nun 
überwiegend Reihenhäuser vorgesehen, so dass insgesamt mehr unterschiedliche Wohnformen angeboten werden kön-
nen. Freistehende Einzelhäuser werden entsprechend dem städtebaulichen Ziel, sparsam mit Grund und Boden umzuge-
hen und energiesparend zu bauen, nicht vorgesehen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 14.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8: 
Die Stadt Aachen ist bestrebt, entsprechend den Zielen des Baugesetzbuches und des Landes NRW bezüglich des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünftige Wohnbauflächen durch Innenentwicklung und Nachverdichtung 
zu schaffen. Diese Vorgehensweise bietet sich im vorliegenden Fall insbesondere deswegen an, weil Teilflächen bereits 
durch den Sanddornweg erschlossen werden. 
 
Ziel der Planung ist es innerhalb des Plangebietes verschiedene Wohnformen zu realisieren und dabei auch im Sinne des 
flächensparenden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstücken sowie Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei 
Geschossen anzubieten, die eine bessere Ausnutzung der Wohnbauflächen und Generierung von mehr Wohneinheiten 
ermöglichen. Dies führt dazu, dass die Dichte innerhalb der verschiedenen Teilflächen des Plangebietes variiert, insgesamt 
liegt die Dichte und Versiegelung jedoch im verträglichen Rahmen für ein allgemeines Wohngebiet, der sich durch öffentli-
che und private Grün- und Gartenflächen ergebende Grünflächenanteil wird als ausreichend bewertet. Rund um die Hofan-
lage wird über die Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplans eine öffentliche Grünfläche gesichert, der vorhan-
dene Baumbestand kann weitestgehend erhalten werden, über die schriftlichen Festsetzungen wird zusätzlich die Anpflan-
zung von mindestens 17 Bäumen im öffentlichen Straßenraum und der öffentlichen Grünfläche gesichert. Auf den privaten 
Flächen sind zusätzlich mindestens 14 Bäume anzupflanzen. 
 
Da unmittelbar westlich des Wohngebietes des Bebauungsplanes Nr. 18 ‚Einfach und selber bauen‘ ein ca. 5.450 m² großer 
Spiel- und Bolzplatz und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 855 ein ca. 800 m² großer Spielplatz 
liegt, sind ausreichende Spielflächen für alle Altersgruppen vorhanden. Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes 
werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut. Im östlichen Teilbereich soll die zentrale Platzfläche multifunktional als Wen-
demöglichkeit für das hier eher geringe Verkehrsaufkommen sowie als Aufenthaltsfläche und Treffpunkt für die Nachbar-
schaft ausgebildet werden. Das vorhandene Spielangebot wird damit im Umfeld des Plangebietes als ausreichend bewertet. 
Zusätzlich bestehen aus dem Wohngebiet auf kurzem Wege Anbindungen in den umliegenden Freiraum. Über den Durch-
führungsvertrag wird der Vorhabenträger zur Zahlung einer Ausgleichszahlung verpflichtet, die zur Aufwertung der vorhan-
denen Spielflächen genutzt wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Raafstraße vom 14.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 9: 
Die Mobilfunksendeanlage in der Raafstraße 34 ist der Verwaltung seit Betriebsbeginn in den 1990er Jahren bekannt. Es 
handelt sich dabei um eine Anlage der Telekom Deutschland, welche seitens der Bundesnetzagentur überwacht wird. Auf-
grund von Bürgerbeschwerden wurde die Anlage vor einigen Jahren mittels einer EMF-Messung überprüft. Sowohl die ge-
setzlichen Grenzwerte als auch die deutlich strengeren Aachener Vorsorgewerte werden eingehalten. Dadurch besteht 
keine Gefahr für die Anwohner in Nachbarschaft des Sendemastes. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Raafstraße vom 17.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 10: 
Zu 1.: 
Der Anschluss des westlichen Teilbereichs an die Raafstraße hat mehrere Gründe. Zum einen soll das Plangebiet so entwi-
ckelt werden, dass die städtebauliche Sonderstellung der denkmalgeschützten Hofanlage unterstrichen wird. Deswegen soll 
die bestehende Zäsur zusätzlich durch die Sicherung einer Fläche südlich der Hofanlage betont werden, die von Bebauung 
freigehalten wird. Dies schließt jedoch aus, dass die westliche Stichstraße unmittelbar an die östliche Stichstraße an-
schließt. Zum anderen kann im westlichen Teilbereich keine Wendeanlage angelegt werden, die ausreichend dimensioniert 
wäre für ein Müllfahrzeug. Da ein Zurücksetzen von Müllfahrzeugen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich ausgeschlossen 
ist, muss das Plangebiet über zwei Zufahrten an das umliegende Straßennetz angeschlossen werden. Der Fuß- und Rad-
weg im Zentrum des Plangebietes kann dazu von Müllfahrzeugen sowie Wartungsfahrzeugen für den Betrieb des Regen-
rückhaltebeckens befahren werden. 
 
Zu 2.: 
Zwischen der geplanten Bebauung und dem Grundstück des Einwendenden liegt an der engsten Stelle ein Abstand von ca. 
7,70 m, zwischen den Gebäuden liegt aufgrund der großen Grundstückstiefen entlang der Raafstraße ein Abstand von 
knapp 34,50 m. Dies entspricht typischen und ausreichenden Abständen innerhalb eines Wohngebietes. Die gemäß Lan-
desbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden, so dass aus der Bebauung 
keine unzumutbaren Verschattungen resultieren und nicht von einer unverhältnismäßigen Einsichtnahme in die privaten 
Grundstücksflächen oder Wohnräume auszugehen ist, die das in Wohngebieten allgemein zu duldende Maß übersteigt. 
 
Zu 3.: 
Die Planung sieht im Bereich des Teichs eine Einengung der Verkehrsfläche auf 3,50 m vor zum Schutz des Gewässers 
und des angrenzenden Baumbestandes. Da bei einer Breite von 3,50 m kein Begegnungsverkehr möglich ist, muss die 
Straße vor der Einmündung in die Raafstraße wieder aufgeweitet werden. Dies führt dazu, dass im Bereich zwischen Raaf-
straße und Teich ein Weißdorn, eine Salweide, eine Eiche und eine Birke sowie westlich der Zufahrt auf dem angrenzenden 
Grundstück eine sehr nah an der Grenze stehende Buche entfallen müssen. Die Salweide und die Buche sind gemäß 
Baumschutzsatzung schützenswert. Innerhalb der straßenbegleitenden Grünfläche werden zur Kompensation der entfallen-
den Bäume mindestens vier Ersatzpflanzungen vorgenommen (1 x Schwarzerle, 3 x Roter Hartriegel). Die östlich des Wei-
hers stehende ortsbildprägende Eiche und die südlich angrenzende Salweide können erhalten werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu 1. und 2. zurückzuweisen. Zu 3. wird der Eingabe insoweit gefolgt, dass der Groß-
teil der Bäume und der Teich erhalten bleiben. 
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 Eingabe Raafstraße vom 21.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 11: 
Zu 1.: 
Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 1.1 Städtebauliches Konzept verwiesen. 
 
Ziel der Planung ist es innerhalb des Plangebietes verschiedene Wohnformen zu realisieren und dabei auch im Sinne des 
flächensparenden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstücken anzubieten. Dies führt dazu, dass die Dichte 
innerhalb der verschiedenen Teilflächen des Plangebietes variiert, insgesamt liegt die Dichte und Versiegelung jedoch im 
verträglichen Rahmen für ein allgemeines Wohngebiet. Diese Dichte ist als Ziel der Stadt Aachen bereits im Flächennut-
zungsplan genannt. Ohne diese Dichte können die erforderlichen Wohneinheiten auf den vorgesehenen Flächen nicht ge-
schaffen werden. 

 
Aufgrund der Tiefe des Plangebietes von ca. 48,00 m im westlichen Bereich wäre die Realisierung größerer Grundstückstie-
fen nur durch eine einseitige Bebauung möglich. Der Bau von Erschließungsstraßen, an die nur einseitig Grundstücke an-
grenzen, widerspricht der verfolgten Zielsetzung. Die Planung kleinerer Grundstückstiefen wird daher an dieser Stelle als 
vertretbar angesehen. 
 
Mit der Entwicklung des Wohngebietes sollen insbesondere junge Familien angesprochen werden, um Aachen und vor al-
lem Lichtenbusch langfristig als attraktiven Wohnstandort zu stärken. Gerade für diese jungen Familien sind die Faktoren 
„geringe Grundstückskosten“ und „geringe Baukosten“ in Folge der derzeitigen Entwicklungen auf dem Wohnungs- und Im-
mobilienmarkt entscheidende Faktoren, so dass die Nachfrage bei kleineren Grundstücken und bei Reihen- oder Doppel-
häusern, die in der Regel deutlich kostengünstiger als freistehende Einfamilienhäuser hergestellt werden können, deutlich 
höher ist. 
 
Zu 2.: 
Es wird vermutet, dass sich der Einwender / die Einwenderin auf die Ausführungen im Rahmen der Anhörungsveranstaltung 
bezieht (siehe Nr. 1). Das angegebene Maß von 30,00 m bezieht sich auf eine optimale Tiefe von Baugrundstücken im Hin-
blick auf die Nutzbarkeit der Grundstücke und Gartenbereiche. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Mindest- oder 
Richtmaß. Aufgrund der Tiefe des Plangebietes von ca. 48,00 m im westlichen Bereich wäre die Realisierung dieser Grund-
stückstiefen nur durch eine einseitige Bebauung möglich. Die Stadt Aachen ist jedoch bestrebt, entsprechend den Zielen 
des Baugesetzbuches und des Landes NRW bezüglich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünf-
tige Wohnbauflächen durch Innenentwicklung und Nachverdichtung zu schaffen und dabei auch im Sinne des flächenspa-
renden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstücken anzubieten. Der Bau von Erschließungsstraßen, an die 
nur einseitig Grundstücke angrenzen, widerspricht dieser Zielsetzung. 
 
Die gemäß Landesbauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen können an allen Stellen eingehalten werden. 
 
Die Feuerwehr wurde frühzeitig am Bebauungsplanverfahren beteiligt und hat keine Einwände geäußert. 
 
Zu 3.: 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 fand bereits im Zeitraum vom 23.06.2014 bis 
01.08.2014 eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB statt. In diesem ersten Vorentwurf war die Plange-
bietsfläche bereits entsprechend der heutigen Ausweisung als Wohnbaufläche dargestellt, so dass die grundsätzliche Pla-
nungsabsicht der Stadt Aachen in diesem Bereich bereits mindestens seit 2014 bekannt ist. Einem Investor steht es frei in 
Erwartung einer zukünftigen Ausweisung als Wohnbaufläche Flächen anzukaufen. Jedoch wird erst durch den Satzungsbe-
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schluss eines Bebauungsplanes und die sichergestellte Erschließung tatsächlich eine Bebauung auf den Flächen ermög-
licht. Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, hat der Investor die Möglichkeit, die Einleitung ei-
nes entsprechenden Bebauungsplanverfahrens zu beantragen. 
 
Zu 4.: 
Zum Thema Sportlärm: 
Hierzu wird auf die Stellungnahme zur Eingabe 4.3 Sportlärm verwiesen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Nachbarschaft Raafstraße, Lichtenbuscher Weg, Schlehenweg, Holunderweg vom 24.06.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 12: 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 fand bereits im Zeitraum vom 23.06.2014 bis 
01.08.2014 eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB statt. In diesem ersten Vorentwurf war die Plange-
bietsfläche bereits entsprechend der heutigen Ausweisung als Wohnbaufläche dargestellt, so dass die grundsätzliche Pla-
nungsabsicht der Stadt Aachen in diesem Bereich bereits mindestens seit 2014 bekannt ist. Einem Investor steht es frei in 
Erwartung einer zukünftigen Ausweisung als Wohnbaufläche Flächen anzukaufen. Jedoch wird erst durch den Satzungsbe-
schluss eines Bebauungsplanes und die sichergestellte Erschließung tatsächlich eine Bebauung auf den Flächen ermög-
licht. Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, hat der Investor die Möglichkeit, die Einleitung ei-
nes entsprechenden Bebauungsplanverfahrens zu beantragen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 


